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Kindergeld;

Anrechnung von Sozial- und Jugendhilfeleistungen



Rundschreiben R 394/1997 vom 24.07.1997





Sehr geehrte Damen und Herren,





Anrechnung von Sozialhilfeleistungen



Mit oben genanntem Rundschreiben haben wir den Mitgliedstädten unser Schreiben an den Finanzminister übersandt mit dem wir ihn gebeten haben, sich für eine Änderung der Dienstanweisung des Bundesamtes für Finanzen einzusetzen, wonach Sozialhilfeleistungen als Bezüge des Kindes anzurechnen waren.



Mit dem beigefügten Schreiben vom 09.04.1998 (Anlage 1) hat uns das Finanzministerium nun über das Ergebnis der Erörterungen auf Bundesebene informiert. Die dem Schreiben des Finanzministeriums beigefügte Dienstanweisung vom 23.12.1997 wurde inzwischen weiter konkretisiert (Anlage 2). Damit wird bei volljährigen Kindern Hilfe zum Lebensunterhalt in allen Fällen nicht mehr als eigene Bezüge des Kindes angerechnet, wenn das Kindergeld auf die Leistungen der Sozialhilfe angerechnet wird. 



Während damit für diesen Bereich eine befriedigende Lösung gefunden wurde, konnte eine andere Handhabung bei der Berücksichtigung der Eingliederungshilfe bei volljährigen Behinderten, die stationär untergebracht sind, nicht erreicht werden; hier wird an der bisherigen Entscheidung festgehalten. Solange die unterhaltsverpflichteten Eltern auf Grund der Vorschriften des BSHG nicht zur Kostentragung herangezogen werden - was unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in der Regel der Fall sein wird -, werden die Leistungen der Eingliederungshilfe in den Fällen, in denen der Träger der Sozialhilfe für die Kosten des gesamten notwendigen Lebensbedarfs aufkommt, als Bezüge des Kindes im Sinne des § 32 Abs. 4 Satz 2 EStG behandelt.



�Entgegen der Auffassung des Finanzministeriums sehen wir hierin nach wie vor eine Lastenverschiebung zum Nachteil der Sozialhilfe. Wir werden uns deshalb verstärkt für eine entsprechende Änderung des § 91 BSHG und eine klare gesetzliche Regelung, die die Anrechnung des Kindergeldes ermöglicht, einsetzen.





2. Berücksichtigung von Leistungen der Jugendhilfe



Seit Ende 1997 werden in bestimmten Fällen auch die Leistungen der Jugendhilfe wieder als Bezüge im Sinne von § 32 Abs. 4 EStG bzw. § 2 Abs. 2 BKGG berücksichtigt (Anlage 3). 



Die vom Jugendhilfeträger übernommenen Kosten für Unterkunft und Verpflegung werden dabei in Höhe der Werte nach der Sachbezugsverordnung als Bezüge angesetzt. Übernimmt der Jugendhilfeträger bei Kindern in Ausbildung die Maßnahmekosten, zählen diese nicht zu den Bezügen. Liegen die Einkünfte und Bezüge insgesamt bei mindestens 12.000 DM pro Jahr, entfällt die Kindergeldberechtigung für junge Volljährige (18 - 21jährige, die arbeitslos sind und der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen oder 18 - 27jährige, die in Berufsausbildung sind, sich in einer Übergangszeit zwischen 2 Ausbildungsabschnitten von höchstens 4 Monaten befinden, eine Berufsausbildung wegen fehlendem Ausbildungsplatz nicht beginnen oder fortsetzen können oder ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr leisten). 



Wie bisher vertreten die Kommunalen Landesverbände die Auffassung, dass Leistungen der Jugendhilfe nicht als Einkünfte oder Bezüge im Sinne des EStG bzw. BKGG behandelt werden dürfen. 



Auf den Vorschlag des Landkreistags der gegenüber dem Landesarbeitsamt für den Fall, dass die Bundesanstalt für Arbeit auch künftig an der gegenteiligen Rechtsauffassung festhält, den Abschluss einer Vereinbarung angeregt hat, wonach bis zu einer erneuten richterlichen Klärung keine Einrede wegen Verjährung oder Fristablauf geltend gemacht wird, hat das Landesarbeitsamt mit Schreiben vom 06.04.1998  (Az. III C 3 - 7602.36) folgendes mitgeteilt:



„Aufgrund der bestehenden Weisungen sehe ich derzeit keine Möglichkeit, die Leistungen der Jugendhilfe nicht als Bezüge im Sinne von § 32 Abs. 4 Satz 2 EStG zu berücksichtigen.



Ergänzende Weisungen zur Berücksichtigung von Leistungen der Jugendhilfe sollen in Kürze von meiner vorgesetzten Dienststelle in Nürnberg bzw. meiner Fachaufsichtsbehörde, dem Bundesamt für Finanzen herausgegeben werden. Aus diesem Grunde werde ich den Arbeitsämtern in Baden-Württemberg vorerst keine weiteren Weisungen erteilen. 



Ich halte es für sinnvoll, die Thematik „Musterverfahren“ erst nach Herausgabe der ergänzenden Weisungen aufzugreifen. Hierbei ist auch zu bedenken, daß hinsichtlich der Klagebefugnis der Sozialhilfeträger zur Zeit eine Revision beim Bundesfinanzhof anhängig ist und insoweit die Klagebefugnis der Jugendämter noch umstritten ist. 



Ein genereller Verzicht auf die Einrede der Verjährung oder ein Verzicht auf die Berücksichtigung von Ausschlußfristen ist allerdings nicht möglich. Die Verjährung hat im Steuerrecht andere Auswirkungen als im Sozialrecht. So erlöschen Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis wie der Kindergeldanspruch durch die Verjährung (§§ 47, 232 der Abgabenordnung). Damit kann Kindergeld nach Ablauf der Fristen definitiv nicht mehr festgesetzt bzw. ausgezahlt werden. Vereinbarungen über den Ausschluß von Voraussetzungen und Wirkungen der Verjährung können diese Wirkung nicht vermindern, da sie unwirksam sind.“



�Wir empfehlen deshalb gegebenenfalls gegen Ablehnungsbescheide Einspruch einzulegen und falls notwendig zur Fristwahrung Klage zu erheben. Sobald weitere Informationen vorliegen, werden wir Sie informieren.



Mit freundlichen Grüßen
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Kindergeld bzw. Kinderfreibetrag für volljährige Kinder;

Sozialhilfeleistungen als eigene Bezüge des Kindes



Ihr Schreiben vom 23.07.1997 

Schreiben des Herrn Finanzministers vom 27.10.1997



Anl.: l







Sehr geehrter Herr Dr. Klotz, 

sehr geehrter Herr Trumpp,



bezugnehmend auf das Schreiben des Herrn Finanzministers vom 27.10.1997 (Az.: 3-S 228.2 a / 14) möchte ich Sie nachfolgend über das Ergebnis der Erörterungen der im Betreff genannten Problematik auf Bundesebene unterrichten:



Zur steuerlichen Behandlung von Unterhaltsleistungen des Trägers der Sozialhilfe (z.B. Hilfe zum Lebensunterhalt) an volljährige Kinder, bei denen der Träger der Sozialhilfe die unterhaltsverpflichteten Eltern aufgrund der Vorschriften des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) nicht zur Kostentragung heranziehen kann, haben die Einkommensteuer-Referatsleiter nunmehr in Fällen der Überleitung des Anspruchs des Kindergeld-Berechtigten auf Kindergeld nach § 74 Abs. 5 Einkommensteuergesetz (EStG) auf den Träger der Sozialhilfe mit großer Mehrheit beschlossen, von einer Erfassung der Sozialhilfeleistungen als eigene Bezüge des Kindes i.S. des § 32 Abs. 4 Satz 2 EStG Abstand zu nehmen. Mit dieser Entscheidung wird den im Schreiben vom 03.04.1997 des Bundesministeriums für Gesundheit vorgebrachten Bedenken, der seit 1996 bestehende Familienleistungsausgleich führe zu einer Lastenverschiebung zum Nachteil der Sozialhilfe, Rechnung getragen. Hierbei ließen sich die Einkommensteuer-Referatsleiter von der Zielsetzung des Familienleistungsausgleichs nach einer deutlichen Verstärkung der Förderung von Familien mit niedrigeren Einkommen und dem Grundsatz des Nachrangs der Sozialhilfe leiten.



Bezüglich der steuerlichen Berücksichtigung volljähriger behinderter Kinder in Heimunterbringung hielten die Einkommensteuer-Referatsleiter unter Hinweis auf das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 14.06.1996 (BStBl 1997 II S. 173) allerdings an ihrer Entscheidung fest, Eingliederungshilfe in den Fällen als Bezüge des Kindes i.S. des § 32 Abs. 4 Satz 2 EStG zu behandeln, in denen der Träger der Sozialhilfe für die Kosten des gesamten notwendigen Lebensbedarfs (Existenzminimum zuzüglich des behinderungsbedingten Mehrbedarfs) aufkommt, ohne die unterhaltsverpflichteten Eltern aufgrund der Vorschriften des BSHG zur Kostentragung heranziehen zu können. Hierfür waren folgende Überlegungen maßgebend:



Wird der gesamte notwendige Lebensunterhalt eines volljährigen behinderten Kindes durch die vom Träger der Sozialhilfe gewährte Eingliederungshilfe gedeckt ohne die unterhaltspflichtigen Eltern zur Kostentragung heranzuziehen, besteht für eine in Höhe des existentiell notwendigen Unterhaltsbedarfs eines Kindes ermittelte steuerliche Entlastung in Form des Kindergeldes oder Kinderfreibetrags keine Veranlassung. Eine andere Beurteilung könnte zu der Schlußfolgerung führen, die sozialhilferechtlichen Leistungen würden entgegen den Zielsetzungen des BSHG den Lebensbedarf, der zur Führung eines menschenwürdigen Lebens notwendig ist, nicht decken.



Die Versagung von Kindergeld und Kinderfreibetrag ist in den genannten Fällen auch aus Gründen der Gleichbehandlung gegenüber Eltern eines behinderten Kindes, die vom Träger der Sozialhilfe nicht zur Kostentragung herangezogen werden oder die den notwendigen Lebensunterhalt des Kindes allein tragen sowie gegenüber Eltern eines behinderten Kindes, das keine Eingliederungshilfe erhält, aber eigene Einkünfte in entsprechender Höhe hat, geboten. Auch die zusätzlich zur Eingliederungshilfe über den existentiell notwendigen Unterhaltsbedarf hinausgehende  von den Eltern behinderter Kinder zu tragenden Aufwendungen, die auch von Eltern nichtbehinderter Kinder zu tragen sind und zu keiner steuerlichen Entlastung führen, rechtfertigen keine andere Beurteilung.



Zudem kommt es durch die Versagung des Kindergeldes auch nicht zu inakzeptablen Kostenüberwälzungen auf den Sozialhilfeträger. Denn die durch den Familienleistungsausgleich bewirkte Lastenverteilung muß als Ganzes betrachtet werden. Auch wenn die Träger der Sozialhilfe den notwendigen Lebensbedarf behinderter Kinder in Heimen nunmehr in voller Höhe tragen müssen, können sie bei allen minderjährigen sozialhilfeberechtigten Kindern das erhöhte Kindergeld  einschließlich einer im Einzelfall in Betracht kommenden steuermindernden Wirkung des Kinderfreibetrags anrechnen, was sie insgesamt gesehen entlastet.



Die in erster Linie den Anspruch des Kindergeld-Berechtigten auf Kindergeld betreffenden Ergebnisse sind den Familienkassen durch Schreiben des Bundesamts für Finanzen vom 23.12.1997 (BStBl 1998 I S: 20) bekannt gemacht worden; eine Ablichtung füge ich diesem Schreiben als Anlage bei. Zeitgleich wurde auch die Änderung der Dienstanweisung DA-FamEStG in Punkt 63.4.2.3 Abs. 2 veranlaßt.

Mit freundlichen Grüßen







Dr. Märkle
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Bundesamt für Finanzen									Bonn, 23. Dezember 1997



—St 1 4—S 2280—107/97—



Familienkassen i. S. d. § 72 EStG 

Bundesanstalt für Arbeit



Familienleistungsausgleich;

Leistungen der Sozialhilfe als Bezüge des Kindes;

Anrechnung von Eingliederungshilfe bei behinderten Kindern





Erhalten Kinder von einem Träger der Sozialhilfe Hilfe zum Lebensunterhalt, so werden diese Leistungen als Bezüge des Kindes berücksichtigt. Leitet der Träger der Sozialhilfe den Anspruch des Kindergeld-Berechtigten auf Kindergeld gemäß § 74 Abs. 5 EStG auf sich über, so sind wegen des Grundsatzes des Nachrangs der Sozialhilfe Leistungen des Sozialhilfe-Trägers nicht als Bezug anzurechnen.



Bei behinderten Kindern in vollstationärer Unterbringung, für die Eingliederungshilfe gezahlt wird, ist der notwendige Lebensunterhalt durch die Sozialleistungen gedeckt, wenn die Eltern nicht vom Sozialhilfe-Träger nach § 91 BSHG zu den Kosten herangezogen werden. In diesen Fällen ist die Eingliederungshilfe als Bezug anzusehen (Urteil des Bundesfinanzhofes vom 14. Juni 1996, BStBI 1997 11 S. 173 ff.).



Die Dienstanweisung DA-FamEStG wird daher in Punkt 63.4.2.3 Abs. 2 wie folgt geändert:



Zu den Bezügen zählen insbesondere:

(.... )



9. Unterhaltsleistungen des Sozialamtes, z. B. Hilfe zum Lebensunterhalt, sofern nicht eine Überleitung des Kindergeldes an den Sozialhilfe-Träger gemäß § 74 Abs. 5 EStG vorliegt, oder Eingliederungshilfe, soweit die gesetzlich Unterhaltsverpflichteten nicht gemäß § 91 BSHG tatsächlich in Anspruch genommen werden.



Hinsichtlich der Eingliederungshilfe für teilstationär untergebrachte Kinder wird in Kürze eine Weisung erfolgen.





Im Auftrag

Dr. Ebermann
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Bundesamt für Finanzen, 53221 Bonn 					Geschäftszeichen  bitte bei Antwort angeben :

							St 1 4  S 2280 - 21/98 



Familienkassen i.S.d. § 72 EStG

Bundesanstalt für Arbeit						18. März 1998









Familienleistungsausgleich;

Leistungen der Sozialhilfe als Bezüge des Kindes;

Anrechnung von Eingliederungshilfe bei behinderten Kindern





Die Weisung vom 23.12.1997 - St I 4 - S 2280 -107/97 (BStBl. 1998 I S. 20) wird dahingehend konkretisiert und ergänzt, daß jede Art der Anrechnung von Kindergeld auf die Leistungen der Sozialhilfe zum Lebensunterhalt dazu führt, daß diese Leistungen nicht als Bezug anzurechnen sind.



Die Dienstanweisung DA-FamEStG wird daher in Punkt 63.4.2.3 Abs. 2 wie folgt geändert:



Zu den Bezügen zählen insbesondere:

(.....)



9. Leistungen zur Sicherstellung des Unterhalts nach Maßgabe des Bundessozialhilfegesetzes (z.B. Hilfe zum Lebensunterhalt, Eingliederungshilfe) oder des Achten Buches Sozialgesetzbuch  Kinder- und Jugendhilfe  (Unterkunft in sozialpädagogischen begleiteten Wohnformen, § 13 Abs. 3; Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht, § 21 Satz 2; Hilfen für junge Volljährige, § 41 Abs. 2 i.V.m. § 39), soweit von einer Rückforderung bei gesetzlich Unterhaltsverpflichteten abgesehen worden ist. Hilfe zum Lebensunterhalt gilt jedoch dann nicht als Bezug, wenn das Sozialamt das Kindergeld nach § 74 Abs. 1 Satz 4 EStG abzweigt, einen Erstattungsanspruch nach § 74 Abs. 5 EStG geltend macht oder  zur Vereinfachung das Kindergeld auf seine Leistung anrechnet.



Hinsichtlich der Eingliederungshilfe für teilstationär untergebrachte Kinder ist wie folgt zu verfahren:



Wird für ein teilstationär untergebrachtes behindertes Kind (z.B. Betreuung in einer Behinderten-Werkstatt bei täglicher Rückkehr in den elterlichen Haushalt) Eingliederungshilfe geleistet, so ist diese als Bezug anzurechnen, soweit sie nicht einen behinderungsbedingten Mehrbedarf abdeckt. In der Eingliederungshilfe enthaltene Leistungen für Unterkunft und Verpflegung sind dabei mit den Werten der Sachbezugsverordnung anzusetzen. Verfügt das Kind über keine weiteren Einkünfte oder Bezüge, so ist anzunehmen, daß die verbleibenden Unterhaltslasten von den Eltern getragen werden, so daß in diesen Fällen eine Aufteilung der Eingliederungshilfe auf den notwendigen Lebensbedarf und den behinderungsbedingten Mehrbedarf nicht erforderlich ist.



Im Auftrag



gez. Dr. Ebermann�Anlage 3



Bundesanstalt für Arbeit

Der Präsident



Bundesanstalt für Arbeit, Postfach, 90327 Nürnberg





Landesarbeitsämter und Arbeitsämter











10. November 1997



IIb2 - 7602.36 - A-/7504.1/2112 - 



Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) und dem Bundeskindergeldgesetz

(BKGG) sowie nach der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;

Berücksichtigung von Leistungen der Jugendhilfe als Kindeseinkommen

2. Anwendung von Art. 73 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71



RdErl 65/96 - 7543/1726.4/2112 - DA 63.4.2.3 Abs. 3 Nr. 11 - 

RdErl vom 29. April 1997 - 7532 (28) -A-/2112-, zu Punkt 4 Buchstabe b, - AZ 7500 -



Berücksichtigung von Leistungen der Jugendhilfe als Kindeseinkommen



Gemäß DA 63.4.2.3 Abs. 3 Nr. 11 des RdErl 65/96 zählen alle Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII nicht zu den anspruchsschädlichen Bezügen. Nach R 180e Abs. 2 Nr. 6 des Amtlichen Einkommensteuer-Handbuches 1996 sind Leistungen der Jugendhilfe hingegen als Bezüge im Sinne von § 32 Abs. 4 EStG anzusetzen. Im Interesse einer einheitlichen Entscheidungspraxis bei den Familienkassen und den Finanzämtern beabsichtigt deshalb des Bundesamt für Finanzen, bei der Überarbeitung der DA-FAmEStG die Leistungen der Jugendhilfe in die Liste der anspruchsschädlichen Bezüge aufzunehmen.



Leistungen der Jugendhilfe sind ab sofort als Bezüge im Sinne von § 32 Abs. 4 EStG bzw. § 2 Abs. 2 BKGG zu berücksichtigen. Dabei sind die vom Jugendhilfeträger übernommenen Kosten für Unterkunft und Verpflegung in Höhe der Werte nach der Sachbezugsverordnung als Bezüge anzusetzen. Übernimmt der Jugendhilfeträger bei Kindern in Ausbildung die Maßnahmekosten, zählen diese gemäß DA 63.4.2.5 des RdErl 65/96 nicht zu den Bezügen.



Die geänderte Rechtsauslegung ist in allen Fällen zu beachten, in denen über den Kindergeldanspruch noch nicht entschieden worden ist. Sofern aufgrund der bisherigen Nichtberücksichtigung der Jugendhilfeleistungen Kindergeld bereits festgesetzt/bewilligt worden ist, sind die betroffenen Fälle anläßlich der nächsten Überprüfung an die geänderte Weisungslage anzupassen. Die Festsetzung /Bewilligung des Kindergeldes ist dann gemäß § 70 Abs. 3 EStG bzw. § 45 Abs. 1 und 2 SGB X für die Zukunft aufzuheben bzw. zurückzunehmen.
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